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Zum Titel:
Die beiden Begriffe „Briefträger“ und „Vermittler“ im Titel sind zwei Quellenbe-
griffe, die für zwei entgegengesetzte Auslegungen der Schutzmachttätigkeit stehen.
Die Bezeichnung „Briefträger“ stellt die Schutzmacht als blosse Nachrichtenüber-
mittlerin vom einen zum anderen Krieg führenden Staat dar. Wird die Schutzmacht
dagegen „Vermittler“ genannt, klingt dabei an, dass diese Institution eine aktive und
eigenständige Rolle zwischen den Kriegsparteien einnimmt. „Briefträger“ als Be-
griff verwendet in: Rechenschaftsbericht AFI, 1939-46, E 2001-02 (-) 11, Bd. 1
[AZ: (1.a) B.24.0.A (Rapports)], S. 69. Als „Vermittler“ wird die Schutzmacht in
den Quellen wiederholt bezeichnet, z. B. durch den britischen Aussenminister, der
sich für die vermittelnde Tätigkeit der Schutzmacht bedankt in: Telegramm, Thurn-
heer, Schweizer Gesandtschaft London, an EPD, 8.12.42, E 2001-02 (-) 15, Bd. 33
[AZ: (2.d) B.52.(1).05-F (Affaire des menottes de Dieppe)].
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Am Morgen des 10. Oktober 1942 änderte sich der Alltag von
5500 britischen und deutschen Kriegsgefangenen schlagartig: Sie
wurden an den Händen gefesselt, von den anderen Gefangenen abge-
sondert und vom Lagerleben ausgeschlossen. Dabei hatten sich die
betroffenen Gefangenen nichts zuschulden kommen lassen. Sie waren
Opfer eines Machtspiels von Vergeltung und Gegenvergeltung ge-
worden, in das sich die deutsche und die britische Regierung in den
vorhergehenden Tagen hineingesteigert hatten. Im Eidgenössischen
Politischen Departement (EPD) war man darüber höchst beunruhigt.
Die Schweiz hatte sowohl für Grossbritannien wie für Deutschland
das Mandat einer Schutzmacht übernommen und überwachte in dieser
Funktion die völkerrechtlich korrekte Behandlung der Kriegs-
gefangenen auf beiden Seiten. Durch die Fesselungen hatten beide
Mächte das Genfer Kriegsgefangenenabkommen bereitwillig ge-
brochen, die Situation drohte zu eskalieren. Eilends rief der Schweizer
Aussenminister, Bundesrat Pilet-Golaz, die verfeindeten Regierungen
zur Einhaltung der Konvention auf. Doch dieser Appell markierte nur
den Anfang von langen und schwierigen Verhandlungen, welche die
Schweiz als Schutzmacht in den folgenden Monaten führte. Erst nach
mehr als einem Jahr wurden auch in Deutschland den letzten Gefan-
genen die Fesseln wieder abgenommen. Die Bemühungen der
Schutzmacht erwiesen sich als äussert abhängig von der Ko-
operationsbereitschaft der Kriegsparteien, die ihrerseits vom Kriegs-
verlauf geprägt war. Ebenso machten die Verhandlungen aber auch
deutlich, dass in einer eskalierenden Situation die Schutzmacht als
letzte diplomatische Verbindung einen Ausweg bieten konnte.1

Die Fesselungen waren innerhalb von wenigen Stunden durch-
geführt worden; um sie wieder aufzuheben, brauchte es Monate. Die-
ses Beispiel ist charakteristisch für die Gratwanderung der Schutz-
macht zwischen den Kriegsfronten. Ihre Handlungsmöglichkeiten
waren begrenzt und nur mit Geduld konnten sie versuchen, eine Eini-

1 Die so genannte Fesselungsaffäre wird in Kapitel 5.5.2 ausführlich behandelt.
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gung der feindlichen Regierungen herbeizuführen. Die Akteure der
Schweizer Schutzmachttätigkeit bewegten sich auf dem dünnen Eis
eines nur ungenügend festgeschriebenen völkerrechtlichen Mandats.
Sie versuchten in unzähligen Interventionen bei ausländischen Regie-
rungen sowohl die Interessen der von ihnen vertretenen Staaten wahr-
zunehmen, als auch dem Genfer Kriegsgefangenenabkommen Ach-
tung zu verschaffen.

Das Untersuchungsinteresse dieser Arbeit liegt bei der Arbeits-
weise der Schweizer Schutzmachtakteure im Zweiten Weltkrieg. Es
interessiert, mit welchen Vorgehensweisen sie erfolgreich waren, und
wo die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit lagen. Als eine erste, all-
gemein gehaltene Fragestellung wird daher formuliert:

%���������������
��!��������������!�&�������%�������������
'
������ ���� ������� ��(��!�������� )������
��� ��������� ����
*��������������
�+��

Die Fragestellung setzt den Fokus auf die Wirkungskreise der in
die Schutzmachttätigkeit involvierten Akteure. Die Basis der Unter-
suchung bildet die bei Kriegsbeginn im EPD geschaffene '�����
���
���� ���!��� ,���������� -'�,., die direkt dem Aussenminister unter-
stellt war. Die praktische Ausführung der Mandate fand zu einem
grossen Teil in den betroffenen Staaten statt, weshalb auch das diplo-
matische Personal im Ausland in die Schutzmachttätigkeit involviert
war. In grösseren Aussenvertretungen wurden eigene Abteilungen für
die Interessenvertretung geschaffen. Der Abteilung für Auswärtiges
des Politischen Departements kam die Aufgabe zu, die Übernahme
eines neuen Mandats zu klären, die Ausführung des Mandats oblag
dann aber ausschliesslich der AFI. Der Kreis der Akteure setzte sich
also zusammen aus dem Aussenminister, der Abteilung für Fremde
Interessen, den Schutzmachtabteilungen in den diplomatischen Vertre-
tungen und in begrenztem Umfang der Abteilung für Auswärtiges.2

2 Als Akteure werden alle Personen bezeichnet, die in den untersuchten Quellen als mit
Schutzmachtaufgaben betraute Person erkennbar werden (sei es als Verfasser der Schriftstü-
cke oder als darin genannte Personen). Mit dieser Definition werden nicht alle Mitarbeitenden
der betreffenden Abteilungen erfasst. Aber es scheint nicht vertretbar, Personen, die in den
Quellen ‚im Dunkeln’ bleiben, in die Ausführungen mit einzubeziehen. Der Kreis der in den
Quellen genannten Personen besteht nach vorliegenden Erkenntnissen ausschliesslich aus
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Das vorhandene Quellenmaterial aus der AFI und den diploma-
tischen Vertretungen lässt sich im Rahmen einer Lizentiatsarbeit nicht
ohne Einschränkungen aufarbeiten.3 Die Schweiz war im Zweiten
Weltkrieg der Staat mit der umfangreichsten Schutzmachttätigkeit
überhaupt und vertrat die Interessen von bis zu 35 Staaten gleichzei-
tig.4 Aus diesem Grund wurde eine Eingrenzung der zu untersuchen-
den Mandate unumgänglich. Als Untersuchungsgegenstand wurde die
Schutzmachttätigkeit zugunsten ����������������� und ��
���������
gewählt. Diese Auswahl bringt den Vorteil mit sich, dass sich sowohl
die ein- als auch die beidseitige Vertretung zweier Krieg führender
Mächte untersuchen lässt. Bis 1941 war die Vertretung einseitig, d.h.
die Schweiz war die Schutzmacht Deutschlands in den britischen Ge-
bieten. Erst nach dem Kriegseintritt der USA übernahm die Schweiz
auch die britischen Interessen in Deutschland und vertrat somit beide
Seiten gleichzeitig.

Thematisch fokussiert die Arbeit auf die Schutzmachttätigkeit
zugunsten *���������������. Die Wahl ist einerseits damit zu begrün-
den, dass die Betreuung der Kriegsgefangenen sehr vielschichtige Ein-
blicke zulässt und der Schutzmacht mit dem Genfer Kriegsgefan-
genenabkommen zusätzliche Funktionen zugesprochen wurden. Ande-
rerseits ist sie in den Augen der Mandatsländer eine besonders wich-
tige Funktion und auch die AFI selbst schätzte die Kriegsgefangenen-
betreuung als ihre Hauptaufgabe ein.5

Männern. Die Beschränkung auf die männliche Wortform, wie sie in den folgenden Ausfüh-
rungen erfolgt, ergibt sich also aus den tatsächlichen Verhältnissen.
3 Zur Quellenlage vgl. Kapitel 1.3.
4 Ein Mandatsstaat wurde meist in mehreren Staaten vertreten, weshalb insgesamt über 200
Einzelvertretungen wahrgenommen wurden. Zu den Mandanten zählten mit Ausnahme der
Sowjetunion sämtliche Grossmächte, in manchen Fällen vertrat die Schweiz gleichzeitig
beide Seiten, so z.B. deutsche Interessen in Grossbritannien und britische Interessen in
Deutschland. Eine Übersicht über sämtliche Mandate der Schweiz im Zweiten Weltkrieg
bietet: Janner, Puissance: 68ff.
5 In diesem Sinn äusserte sich beispielsweise US-Aussenminister Cordell Hull, zitiert in:
Stamm, Gute Dienste: 190f. In den Tätigkeitsberichten der AFI wird die Kriegsgefangenen-
betreuung ab 1942 als „Hauptaufgabe“ genannt, vgl. E 2001-02 (-) 11, Bd. 1 [AZ: (1.a)
B.24.0.A (Rapports de gestion de la Division des Intérêts étrangers )].
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Die Schutzmachttätigkeit ist sowohl Gegenstand der juristischen
und der historischen, im Rahmen der Aussenpolitik auch der politolo-
gischen Forschung. Aus juristischer Perspektive interessierte der Um-
fang der Tätigkeiten, welche das Völkergewohnheitsrecht im Laufe
der Zeit dem Instrument ‚Schutzmacht’ zuschrieb und deren teilweise
Festschreibung in völkerrechtlichen Konventionen. Bereits in der Zwi-
schenkriegszeit wurden die bisherigen gewohnheitsrechtlichen Erfah-
rungen und insbesondere die erste Erwähnung der Schutzmacht im
Genfer Kriegsgefangenenabkommen von 1929 verarbeitet.6 Die inten-
sive Schutzmachttätigkeit der Schweiz im Zweiten Weltkrieg begüns-
tigte das Entstehen von juristischen Arbeiten, die ihren Fokus auf die
Schweizer Interessenvertretung legten. Für die unmittelbare Nach-
kriegszeit sind dazu die Arbeiten von Bertschy, von Muralt und Janner
zu nennen.7 Von späteren juristischen Arbeiten ist in erster Linie die
Dissertation von Knellwolf hervorzuheben, der die Weiterentwicklung
der Schutzmacht durch die Abkommen von Genf, 1949, und Wien,
1961, dokumentierte.8

Eine spezielle Stellung nimmt die erwähnte Publikation von Jan-
ner aus dem Jahr 1948 ein. Obwohl in einer juristischen Schriftenreihe
publiziert, ist sie nicht in erster Linie eine völkerrechtstheoretische
Diskussion des Schutzmachtmandats, sondern fasst vielmehr die Er-
fahrungen der Abteilung für Fremde Interessen zusammen. Der Autor
war im Zweiten Weltkrieg selbst in die Schutzmachttätigkeit invol-
viert, zuletzt als Leiter der Deutschlandsektion der AFI. In grossen
Teilen gleicht Janners Arbeit einem zwei Jahre zuvor verfassten (ver-
traulichen) Rechenschaftsbericht der AFI; manche Kapitel wurden
wörtlich übernommen. Es war denn auch Janner, der die Daten für
diesen Bericht über die Tätigkeit der AFI von 1939-1946 zusammen-
trug.9 Insgesamt ist die Publikation Janners eine in ihrer Aussage
leicht abgeschwächte Version des Rechenschaftsberichts, da einige

6 Die erste umfassende mir bekannte Arbeit ist: Escher, Schutz.
7 Bertschy, Schutzmacht. Muralt, Schweiz. Janner, Puissance.
8 Knellwolf, Schutzmacht.
9 Rechenschaftsbericht AFI, 1939-46, E 2001-02 (-) 11, Bd. 1 [AZ: (1.a) B.24.0.A (Rap-
ports)].
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Stellen, die sich kritisch zu den Möglichkeiten der Schutzmacht äus-
serten, weggelassen wurden.10 Dennoch bot Janner als Insider einen
umfassenden und – aufgrund des verunmöglichten Aktenzugangs –
auch lange den einzigen Überblick zur Schweizer Schutzmachttätig-
keit im Zweiten Weltkrieg.11

In den 1960er-Jahren machte Werner Rings die Thematik mit
einer mehrteiligen Fernsehsendung und einer (inhaltlich identischen)
Monographie einem breiteren Publikum bekannt.12 Er stützte seine
Dokumentation auf Interviews mit zeitgenössischen Akteuren.

Edgar Bonjour widmete im Band VI seiner ‚Geschichte der
Neutralität’ ein Kapitel der Schutzmachttätigkeit. Bereits die Einlei-
tungssätze machen deutlich, dass die Schutzmachttätigkeit hier als
Beispiel einer für alle Seiten gewinnbringenden Neutralitätspolitik
dargestellt werden soll.13 Die politisch motivierte „ideologische Über-
höhung der Neutralität“14, die lange Zeit die Historiographie prägte,
lässt sich auch in weiteren Artikeln zur Schutzmachttätigkeit in histo-
rischen oder politischen Handbüchern erkennen. Die Schutzmacht-
tätigkeit soll, wie auch die Guten Dienste insgesamt, zu einer positi-
ven Deutung der Neutralität beitragen.15 Inhaltlich sind diese Artikel
alle sehr ähnlich, da die Darstellungen der geleisteten Tätigkeit in ers-
ter Linie auf der Arbeit Janners basieren und daher kaum weitergehen-
de Erkenntnisse liefern.

10 Im Rechenschaftsbericht wurde beispielsweise der Vorwurf erhoben, dass das EPD den
Schutzmachtabteilungen zu wenig Personal zusprach und so eine Einschränkung der Tätigkeit
in Kauf nahm. Rechenschaftsbericht AFI, 1939-46, E 2001-02 (-) 11, Bd. 1 [AZ: (1.a)
B.24.0.A (Rapports)], S. 68.
11 Zur Sperrung bzw. dem restriktiven Zugang der Akten aus dem Zweiten Weltkrieg vgl.
Zala, Malaise: 759ff.
12 Rings, Advokaten.
13 „Man empfand es in den Jahren 1939-1945 besonders intensiv, dass die schweizerische mit
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